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_____________________________________________________________________________________ 
Vorstand: A. Ebbecke (1. Vors.), A. Schmidt (Stellv.), M. Ebbecke (Stellv.), J. Petersen (Kassenwart) 

Bankverbindung: Volksbank Hannover 3 200 698 00 (BLZ 251 900 01) 
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Steuernummer: 25-207-23992  
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REIT- UND VOLTIGIERSCHULE 

HANNOVER-BEMERODE E.V. 

IN DER BEBIE 1, 30539 HANNOVER-BEMERODE; info@rvshannover-bemerode.de 

Anmeldung für den Schulunterricht 

Vor- u. Nachname   Mitgliedsnummer: 

Geburtsdatum   

Straße, Hausnummer   

PLZ, Wohnort   

Telefon   

E-Mail Adresse   

Notfallnummer:   

 

Anmeldung zur Teilnahme an folgender Unterrichtsform zum Monatsbeitrag von: 
 

Abteilungsstd. (45min) Longenstd. (30min) Einzelunterricht 

Erwachsene 
Jugendliche < 18J / 
Studenten/ Azubis 

Erwachsene 
Jugendliche < 18J / 
Studenten/ Azubis 

O 1x / Woche = 95 € O 1x / Woche = 85 € O 1x / Woche = 125 € O 1x / Woche = 105 € 

O 2x / Woche = 190 € O 2x / Woche = 170 €   

- Eine Teilnahme am Reitunterricht ist nur möglich, wenn der Reitschüler / die Reitschülerin 
ein aktives Mitglied der RVS Hannover-Bemerode e.V. (kurz: RVS) ist und mit dem 
Mitgliedsantrag ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde. 

- Die monatlichen Beiträge sind auch während der Schulferien zu entrichten. Sie beeinflussen 
nicht die allgemeine Mitgliedschaft in der RVS. 

- Durch die Anmeldung zum Reitunterricht wird ein vom Mitgliedsbeitritt unabhängiger Vertrag 
geschlossen. Die Verträge teilen nicht automatisch ihr Schicksal, d.h. die Teilnahme am 
Reitunterricht kann und muss separat gekündigt werden. 

- Die Teilnahme am Unterricht kann von beiden Seiten mit einer Frist von 6 Wochen jeweils 
zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. 

- Die Teilnahme ist personenbezogen und nicht übertragbar. 

- Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die RVS sich stets bemühen wird, die 
vereinbarten Unterrichtsstunden einzuhalten. Falls durch Verhinderung des Lehrpersonals 
oder durch Ausfall von Pferden die Unterrichtserteilung ausfallen muss, wird sich die RVS 
im Rahmen des Möglichen bemühen, die ausgefallenen Stunden nachzuholen. Ein 
Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht. 

 

 _________________________   _____________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter) 


